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A ALLGEMEINES

A.1 Eigentumsverhältnisse, Nutzung 

Die Schutzzone befindet sich in der  MACROBUTTON NOMACRO ( Text einfügen  zone. [Zonenzugehörigkeit: Wald, Landwirtschaftszone, Grünzone, Bauzone etc.....angeben]
Die Landwirtschaftsbetriebe sind in der Produktionszone  MACROBUTTON NOMACRO ( Text einfügen (Zonen und Gebiete wie BergzoneX, Hügelzone etc. Angaben gemäss Lawis).

Die betroffenen Parzellen sind (zutreffendes auswählen) Wald und/oder Wiesland, Weide, Acker und sind (zutreffendes a oder b auswählen, Angaben gemäss Lawis und od. GIS)
a) als Fruchtfolgeflächen ausgeschieden.

landwirtschaftl. Nutzung: für Ackerbau 

· gut geeignet (Fruchtfolgefläche 1),

· geeignet (FFF 2),

· bedingt geeignet (FFF 3), 

· nicht geeignet (Dauergrünland)]
b) nicht als Fruchtfolgeflächen ausgeschieden
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Eigentumsverhältnisse sowie über die Nutzung:

	
	Grundeigentümer/innen

	Parz-Nr. 
	Fläche [m2] in Zone
	Nutzung
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	S2
	S3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


A.2 Allgemeine Bedeutung der Schutzzonen

Die um die Fassungen ausgeschiedenen Schutzzonen werden in folgende Bereiche gegliedert: 

Die Zone S3 (Weitere Schutzzone) soll gewährleisten, dass bei unmittelbar drohenden Gefahren ausreichend Zeit und Raum für die erforderlichen Massnahmen zu Verfügung stehen. Bei Locker​ge​steins​grundwasser soll der Abstand der Zonen​grenze zu den Fassungen mindestens 200 Meter betragen. 

Die Zone S2 (Engere Schutzzone) soll verhindern, dass Keime und Viren in die Fassung gelangen und dass der Grundwasserzufluss durch Anlagen unter Terrain nicht beeinträchtigt wird. Die Fliessdauer des Grundwassers vom äusseren Rand der Zone S2 bis zur Fassung soll mindestens 10 Tage betragen, der Abstand soll in Zuström​richtung mindestens 100 Meter betragen.

Die Zone S1 (Fassungsbereich) umfasst die unmittelbare Umgebung der Fassungs​anlage und soll einer direkten und unfallbedingten Verunreinigung des Grundwassers vorbeugen. 

A.3 Gefahrenkataster 

Die zum Zeitpunkt der Schutzzonenausscheidung bekannten Anlagen, welche für die Trinkwasserfassung eine Gefährdung darstellen können, sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

[Der Gefahrenkataster ist im Rahmen des Gutachtens zur Schutzzonenausscheidung zu erarbeiten. Er enthält folgende Angaben: 

1.
Standort der Anlage (Plan) mit Angaben über den baulichen Zustand, Dichtheit von Abwasseranlagen, Alter, ver​wendete Baumaterialien, Mengen und Arten von wassergefährdenden Stoffen. 

2.
Abschätzung des bestehenden Risikos für die Trinkwassernutzung aufgrund möglicher Störfälle (Brand, Überschwemmung, Überlaufen von Tanks, Unfälle beim Umschlag, un​dichte Abwasserleitungen usw...).

3.
Angaben über Massnahmen zur Verminderung des bestehenden Risikos auf ein tragbares Mass wie Sanierungen von Bauten und Anlagen, Ableiten von Strassenabwasser, Fahrverbote, periodi​sche Kontrolle, ...

Kann das bestehende Risiko nicht auf ein tragbares Mass vermindert werden, so sind die Trinkwasserfassungen innert einer festzulegenden Frist zu verlegen]

In Kurzform sind die Angaben des Gutachtens in folgender Tabelle aufzuführen

	
	Parz-Nr.
	Anlage
Auswahl von vorhandenen Anlagen gemäss aufgeführten Beispielen
	Schutzzone *
	Risiko​ab​schätzung **
	Schutzmassnahmen

	
	
	
	S1
	S2
	S3
	
	

	
	
	Verkehrsanlagen mit Entwässerungen
	
	
	
	
	Schutzmassnahme beschreiben, Hinweis auf entsprechender Artikel in Kap. C 

	
	
	Jauchegruben, 
-leitungen, Futter​silos
	
	
	
	
	Hinweis auf Kap. B, Ziff. 1.3.3 oder Ziff. 2.3.2 

	
	
	Abwasseranlagen 
 
	
	
	
	
	


* Gefahrenquelle vorhanden:
X = ja; - = nein
** Risikoabschätzung:
klein




mittel




gross

Weitere Gefährdungen: 
Beschrieb von weiteren Gefährdungen mit Massnahmen (Ausbringen flüssiger Hofdünger, Geländemulden, alte Gruben usw...): 

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND SCHUTZMASSNAHMEN

A.4 Ganze Schutzzone 

A.4.1 Landwirtschaft (sofern vorhanden)
1.1.1. Für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung gelten die Bestimmungen der auf Seite  MACROBUTTON NOMACRO ( Text einfügen aufgeführten Übersichtstabelle. 

Nutzung:

1.1.2. Die allgemeinen Anforderungen gemäss Direktzahlungsverordnung bezüglich ausge​glichener Düngerbilanz, geregelter Fruchtfolge, geeignetem Bodenschutz, sowie Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln sind einzuhalten. Freihaltung von Schweinen ist nicht zugelassen.   

1.1.3. Var. A:
In den Zonen S2 und S3 ist eine weitgehende Reduktion der acker-, garten-, und gemüsebaulichen Produktion zu Gunsten eines erhöhten Anteils Dauergrünland anzustreben. Landwirtschaftliche Intensivkulturen sind nur ausnahmsweise und mit Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie zugelassen.  


Var. B:
Spezielle Fruchtfolgeregelung

Düngung:

1.1.4. Hofdünger ist entsprechend dem Nährstoffbedarf der Pflanzen und unter Berück​sich-tigung der Bodenverhältnisse und der Witterung gleichmässig auf die landwirtschaftliche Nutzfläche auszubringen. Ausbringzeit, Einzelgaben und Mengen pro Jahr für Hof- und Mineraldünger sind in der Übersichtstabelle Seite  MACROBUTTON NOMACRO ( Text einfügen aufgeführt.

1.1.5. Der Umschlag von flüssigem Hofdünger auf dem Betrieb innerhalb der Schutzzone muss auf dichtem, in die Jauchegrube entwässertem Platz erfolgen. (sofern landwirtschaftl. Betriebsgebäude in Schutzzone vorhanden)
1.1.6. Kompostmieten und Zwischenlagerung von Mist im Feld sind nicht zugelassen.


Pflanzenschutz: 


Anwendung von Mitteln gegen Pflanzenkrankheiten und Schädlingen, sowie Unkraut​vertilgungsmitteln, Regulatoren für Pflanzenentwicklung und anderen Hilfsstoffen

1.1.7. Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen sind in der Gebrauchs​anweisung des Herstellers aufgeführt oder mit dem Signet für Grundwassergefährdung auf den Packungen bezeichnet. Aktuell gebräuchliches Signet: [image: image1.emf]


Nicht zugelassene Mittel sind zudem auf der Liste ’Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone’ des Bundesamtes für Landwirtschaft aufgeführt (siehe Beilage). Weitergehende Verbote der Bewilligungs​behörde für Pflanzenschutzmittel bleiben vorbehalten (siehe auch Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung).
1.1.8. Lagerhalter und Anwender von Pflanzenschutzmitteln sind verantwortlich, dass diese Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen können. 
Insbesondere sind:

die benötigte Menge Spritzbrühe zum Voraus zu bestimmen und Reste möglichst zu vermeiden,

Pflanzenschutzbrühen ausserhalb der Schutzzone zuzubereiten,

Brühreste auf der behandelten Kultur aufzubrauchen oder ausserhalb der Schutzzone auf gewachsenem Boden auszubringen,

Reste von Pflanzenschutzmitteln dem Lieferanten zurückzugeben oder der örtlichen Gift​sammelstelle abzugeben,

leere Gebinde der Kehrichtabfuhr zur Verbrennung abzugeben,

Brühreste und Spülwasser keinesfalls ins Abwasser oder in Schächte abzuleiten.

A.4.2 Forstwirtschaft (sofern vorhanden)
1.2.1 Das Verwenden von Unkrautvertilgungsmitteln sowie von Düngern und diesen gleich​gestellten Erzeugnissen ist im Wald nicht zugelassen.

1.2.2 Die Lagerung und der Umschlag von grösseren Mengen an geschlagenem Holz (beispielsweise nach Windwurf) haben möglichst ausserhalb der Schutzzone zu erfolgen. 
1.2.3 Var. A: Verbot Holzlagerung (rechtlich nicht abgestützt)
In der Grundwasserschutzzone dürfen keine Lager mit Holz, welches gegen Schädlingsbefall behan​delt werden muss, angelegt werden. Holz, das gegen Schädlingsbefall behandelt wird (Rundholz, Langholz), ist ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu lagern

Var. B: Verbot Holzbehandlung (rechtlich durch ChemRRV abgestützt)
Die Behandlung von geschlagenem Holz gegen Schädlingsbefall wie auch die An​wendung von anderen Pflanzenschutzmitteln im Wald ist in der Grundwasserschutzzone verboten. 
A.4.3 Bauten und Anlagen

1.3.1 Die Dienststelle Umwelt und Energie prüft im Einzelfall die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnlichen Arbeiten die sich direkt oder indirekt auf das Grundwasser auswirken können. Sie setzt die zum Schutze der Trink​wasser​fassung erforderlichen Auflagen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens fest. Für Neubauten gelten besondere Vorschriften betreffend Lagerung wassergefährdender Stoffe und Abwasseranlagen.
1.3.2 Nicht zulässig sind: (Wortlauf GSchV, falls S3 eingezont oder Einzonung möglich)
Industrielle und gewerbliche Betriebe, von denen eine Gefahr für das Grundwasser ausgeht (Erzeugung, Verwendung, Umschlag und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen), 

Gewerbliche Waschplätze für Fahrzeuge,

Einbauten, die das Speichervolumen oder den Durchflussquerschnitt des Grund​wasser​leiters verringern,

Versickerungen von Abwasser, ausgenommen die Versickerung von nicht ver​schmutztem Abwasser von Dachflächen über eine bewachsene Bodenschicht,

Wesentliche Verminderung der schützenden Deckschicht.

1.3.3 Regelung bestehender Bauten und Anlagen von Fall zu Fall:

Bei bestehenden Abwasseranlagen muss die Dichtigkeit nachgewiesen sein.  Die (genaue Anlagebezeichnung) ist durch (Bezeichnung des Anlageeigentümers)  alle 3 bis 5 Jahre nach SIA-Norm 190 auf Dichtheit zu überprüfen.

(Dichtigkeitsprüfung je nach Situation alle 3 bis 5 Jahre) 
Erdöltanks (Sanierungen bezeichnen, verantwortlicher Anlageinhaber bezeichnen) 
Die Strassenentwässerung (genaue Bezeichnung) ist durch (Bezeichnung des Anlageeigentümers) innert (Frist) so abzuändern, dass das Abwasser nicht Richtung Fassungsbereich geleitet wird. 
(Sanierungsart sollte im Rahmen der SZ-Ausscheidung bekannt sein) 
Für Sanierungen bestehender Bauten und Anlagen gelten die Anforderungen an Neubauten und -anlagen. (generell, falls Bauten vorhanden sind) 
A.4.4 Wassergefährdende Stoffe

1.4.1 Falls eingezontes, nicht bebautes Bauland vorhanden (Auflagen werden sonst auf grund von Ziff. 1.3.1 konkret im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens festgelegt):
Var. A: 
In der Zone S3 sind nur folgende Anlagen zulässig:

Gebinde mit einem Nutzvolumen bis 450 Liter je Schutzbauwerk.

Freistehende Lagerbehälter mit Heiz- oder Dieselöl zur Energieversorgung von Gebäuden für längstens zwei Jahre mit den dafür notwendigen freistehenden Rohr​leitungen und Abfüllstellen. Das gesamt Nutzvolumen darf höchstens 30 m3 je Schutz​bauwerk betragen.

Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten bis 450 Liter, wenn diese in kleinen Mengen Wasser nachteilig verändern können.

Betriebsanlagen mit Flüssigkeiten bis 2‘000 Liter, wenn diese in grossen Mengen Wasser nachteilig verändern können.


Var. B: 
Die Inhaber müssen beim Erstellen und Ändern dieser Anlagen für Schutzmassnahmen sorgen, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt und auslaufende Flüssigkeiten vollständig zurückgehalten werden.

1.4.2 Falls landwirtschaftliches Betriebsgebäude in der Schutzzone S3:
Wassergefährdende Stoffe wie Dünger, Treibstoffe, Farbstoffe, usw. sind auf wasser​dichtem Boden geschützt vor Wasserzutritt zu lagern. Der Besitzer ist verpflichtet, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt bei der Lagerung und Anwendung dieser Stoffe anzuwenden, um Gewässerverunreinigungen und damit Gefährdungen der Trinkwasserfassung abzuwenden. Die Funktionstüchtigkeit von Lagereinrichtungen und Anlagen für die Aufbereitung und Ausbringung von Düngern sind durch den Inhaber regelmässig zu kontrollieren. 

1.4.3 Falls Wald in S3:
Im Zusammenhang mit Holzschlag ist mit wassergefährdenden Stoffen (Treib- und Schmierstoffe, Hydrauliköle usw.) besonders vorsichtig umzugehen. Es sind nur gut gewartete Maschinen einzusetzen, damit möglichst keine Verluste an wassergefähr​denden Stoffen entstehen 
1.4.4 Falls holzverarbeitender Betrieb (Zimmerei, Sägerei) oder Lager in S3:
Die Anwendung von Holzschutzmittel, sowie das Lagern von mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz ist in der ganzen Schutzzone verboten. Unter Holzschutzmittel sind Produkte zum Schutze von Holz ab dem Einschnitt im Sägewerk oder zum Schutz von Holzerzeugnissen gegen holzzerstörende oder die Holzqualität beeinträchtigende Organismen, zu verstehen. 
Falls holzverarbeitender Betrieb (Zimmerei, Sägerei) oder Lager innerhalb S3 vorhanden: Bauliche Massnahmen gegen das Versickern und Abschwemmen von Holzschutzmitteln ausarbeiten lassen und konkret verfügen.  

A.5 Zone S2, Engere Schutzzone

Zusätzlich gelten in der Zone S2 folgende Nutzungsbeschränkungen:

A.5.1 Landwirtschaft 


Nutzung:

2.1.1 Es ist eine weitgehende Reduktion der ackerbaulichen Produktion zu Gunsten eines erhöhten Anteils Dauergrünland anzustreben. Landwirtschaftliche Intensivkulturen wie Obstanlagen, Beeren, Tabak, Gemüse, usw. sind nicht zugelassen. 
Regelung einer speziellen Fruchtfolge, beispielsweise 
Ackerbau mit geregelter Fruchtfolge, schonender Bodenbearbeitung und mit minde​stens 25 % Anteil Kunstwiese in der Fruchtfolge gestattet, maximal eine Hackfrucht innert 4 Jahren, der Boden muss vom November bis Anfang März bewachsen sein (keine Winterbrache)
2.1.2 Es ist eine extensive Beweidung anzustreben. Es ist auf eine intakte Grasnarbe zu achten. 

Düngung:

Wenn aufgrund der Bodenbeschaffenheit gewährleistet ist, dass keine pathogenen Keime in die Trinkwasserfassung gelangen können, können pro Vegetationsperiode bis dreimal in angemessenen Abständen je höchstens 20 m3/ha ausgebracht werden. Aus StoV, Anhang 4.5, Ziff. 33. 
Zusätzlich: Maximaler Grundwasserspiegel mehr als 3 Meter unter Terrain
Gülle nur in Vegetationsperiode und nur auf begrünte Fläche
Oberflächliches Abfliessen in Geländevertiefungen oder zur Fassung hin muss ausgeschlossen sein.   
2.1.3 Var. A:
Es dürfen maximal 3 x 20 m3/ha pro Vegetationsperiode an flüssigem Hofdünger in der Zone S2 ausgebracht werden. Ausbringzeit, Einzelgaben und Mengen pro Jahr für Dünger sind in der Übersichtstabelle Seite  MACROBUTTON NOMACRO ( Text einfügen aufgeführt.


Var. B:
Flüssige Hofdünger dürfen nicht ausgebracht werden.

2.1.4 Erdverlegte Gülleleitungen sind nicht zugelassen. Die bestehende Leitung ist durch (Bezeichnung des Anlageinhabers, bzw. Wasserversorgung) bis (Frist)  zu verfüllen / abzudichten, ausser Betrieb zu nehmen.


Pflanzenschutz:

2.1.5 Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln in der Zone S2 sind in der Gebrauchs​anweisung des Herstellers aufgeführt oder mit dem Signet für Grundwasser​gefährdung auf den Packungen bezeichnet. Aktuell gebräuchliches Signet: [image: image2.emf]

 

In der Zone S2 nicht zugelassene Mittel sind zudem auf der Liste ’Anwen​dungsverbote für Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone’ des Bundesamtes für Landwirtschaft aufgeführt (siehe Beilage). 

2.1.6 Die Anwendung von triazinhaltigen Herbiziden (Atrazin, Simazin) ist in der Zone S2 nicht gestattet. Andere Pflanzenschutzmittel sind nur zurückhaltend einzusetzen.

2.1.7 Weitere Verbote der Bewilligungsbehörde für Pflanzen​schutzmittel bleiben vorbehalten, insbesondere für Mittel, die auf grund ihrer Mobilität und Abbaubarkeit in die Trink​wasserfas​sungen gelangen können.
A.5.2 Forstwirtschaft (sofern vorhanden, Verbot Holzlagerung, –behandlung nur wenn nicht schon unter 1.2 für ganze Schutzzone aufgeführt)
2.2.1 Var. A: Verbot Holzlagerung  (rechtlich nicht abgestützt)
In der Zone S2 dürfen keine Lager mit Holz, welches gegen Schädlingsbefall behan​delt werden muss, angelegt werden. Holz, das gegen Schädlingsbefall behandelt wird (Rundholz, Langholz), ist ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu lagern

Var. B: Verbot Holzbehandlung (rechtlich durch ChemRRV abgestützt)
Die Behandlung von geschlagenem Holz gegen Schädlingsbefall wie auch die An​wendung von anderen Pflanzenschutzmitteln im Wald ist in der Zone S2 verboten. 

2.2.2 Eventuell klärend
Holz, das nicht gegen Schädlingsbefall behandelt wird (beispielsweise Brennholz), kann in der Zone S2 gelagert werden.

2.2.3 Kahlschlag und grossflächige Rodungen sind nicht zugelassen. Ebenso kein Einsatz von Vollerntemaschinen. (vor allem im Flachland anfügen, da in Hanglagen kaum Vollernter eingesetzt werden)  

A.5.3 Bauten und Anlagen 

2.3.1 Das Erstellen von Bauten und Anlagen sowie Grabungen und Tätigkeiten, die das Trink​wasser quantitativ und qualitativ beeinträchtigen können, sind nicht zulässig. Die Dienststelle Umwelt und Energie kann unter Festsetzung von Auflagen Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefährdung für die Trinkwasserfassung ausgeschlossen ist. 

2.3.2 Regelung bestehender Bauten von Fall zu Fall
A.5.4 Wassergefährdende Stoffe

2.4.1 Das Lagern, Verwenden und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen innerhalb der Zone S2 ist verboten.

2.4.2 Falls holzverarbeitender Betrieb (Zimmerei, Sägerei) bzw. Lagerflächen in S2 vorhanden:
Die Anwendung von Holzschutzmittel, sowie das Lagern von mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz ist in der Zone S2 verboten. Unter Holzschutzmittel sind Produkte zum Schutze von Holz ab dem Einschnitt im Sägewerk oder zum Schutz von Holzerzeugnissen gegen holzzerstörende oder die Holzqualität beeinträchtigende Organismen, zu verstehen.
A.6 Zone S1, Fassungsbereich

3.1 Innerhalb des Fassungsbereiches wird eine geschlossene Grasnarbe oder Wald verlangt.

3.2 Jedes Ausbringen von Düngern sowie die Anwendung von Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln ist verboten.
3.3 Der Fassungsbereich darf nicht als Lager- oder Abstellplatz von Geräten, Fahrzeugen, Holz, usw. verwendet werden.

3.4 Jegliche Bauten und Grabungen, die nicht der Wasserversorgung dienen, sind inner​halb des Fassungsbereiches verboten.

3.5 Der Fassungsbereich ist durch den Fassungsinhaber zweckmässig zu markieren.

Falls Landwirtschaftliche Nutzung: 
3.6 Extensive Graswirtschaft oder das Liegenlassen von Mähgut ist zulässig.

3.7 Var. A, bei schlecht geschützten Fassungen
Weidegang ist verboten.

Var. B, nur ausnahmsweise bei gut geschützten Fassungen 
Beweidung mit kurzzeitigem Öffnen des abgezäunten Fassungsbereiches ist zulässig, solange die Wasserqualität nicht beeinträchtigt wird.

A.7 Tabelle der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsbeschränkungen (zutreffendes auswählen)
	Schutzzone
	S1
	S2
	S3

	Nutzung:
	
	Die allgemeinen Anforderungen bezüglich ausge​glichener Düngerbilanz, geregelter Fruchtfolge, geeigneter Bodenschutz, sowie Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln gemäss Direktzahlungsverordnung sind einzuhalten. Keine Freihaltung von Schweinen.  
	

	 Dauergrünland
	+
	+
	+

	 Weide
	(+)
	Extensive Beweidung, intakte Grasnarbe.  
	+
	

	 Streuobstbäume
	-
	+
	

	 Ackerbau
	-
	a) Ackerbau ist unter beschränktem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und geregelter Fruchtfolge zugelassen.
b) Maximal 1x Mais, Rüben oder Kartoffeln innert 3 oder 4 Jahren (bei Auswaschungsrisikostufe 2 und 3)

c) - (bei Auswaschungsrisikostufe 3 und 4)
	+
(Einschränkung bei Auswaschungsrisikostufe 
3 und 4 analog S2)

	 Intensivkulturen (Obst, 
 Gemüse, Beeren, Tabak)
	-
	-
	Nur in Ausnahmefällen mit Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie

	Düngung:
	-
	Düngung gemäss gesamtbetrieblichem Nährstoffhaushalt, nur auf aufnahmefähige Böden während der Vegetationszeit.

Nicht auf schneebedeckte, gefrorene, wassergesättigte oder ausgetrocknete Böden, auch nicht vor Starkregen.

Futterbau: keine N-Düngung anfangs November bis Vegetationsbeginn
Ackerbau: keine N-Düngung während Vegetationsruhe 

Wintergetreide: im Herbst zur Saat keine N-Düngung 

Zwischenfutter, Gründüngung: Keine N-Düngung nach Ende September         

	 Ausbringtechnik
	
	Erdverlegte Gülleleitungen nicht zulässig
	Erdverlegte Gülleleitungen zugelassen

	 Flüssige Hofdünger
	
	a) Maximal 3 Gaben à 20 m3/ha pro Vegetationsperiode (Nachw. Bodenbeschaffenheit) b) Keine flüssige Hofdünger  
	+

	 Mist
	
	Maximal 20 t/ha und Gabe, kein Zwischenlagern von Mist im Feld
	

	 Klärschlamm
	
	-

	 Kompost
	
	Bedarfsnachweis bei Bezug von mehr als 10 t Kompost-Trockensubstanz, keine Kompostmieten

	 Mineraldünger
	
	Nur Ergänzungsgaben

	Pflanzenschutz:
	-
	Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln in Schutzzonen sind in der Gebrauchsanweisung des Herstellers oder mit dem Signet für Grundwassergefährdung auf den Packungen bezeichnet. Sie haben in Grundwasserschutzzonen ein absolutes Anwen​dungs- und Lagerverbot (siehe auch beiliegende Liste BLW). Aktuell gebräuchliches Signet:
	
	[image: image3.emf]



	
	
	Die Anwendung von triazinhaltigen Herbiziden (Atrazin, Simazin) in der Zone S2 ist nicht gestattet. Weitere Verbote der Bewilligungsbehörde für Pflanzen​schutzmittel bleiben vorbehalten, insbesondere für Mittel, die auf grund ihrer Mobilität und Abbaubarkeit in die Trinkwasserfas​sungen gelangen können.
	
	


+ zulässig
(+) bedingt zulässig
- nicht zugelassen      a, b, c): Varianten je nach Risikostufe Nährstoffauswaschung der Bodenkartierung
A.8 Schutzzonenplan

B VORGEHEN BEI VERGEHEN UND ÜBERTRETUNGEN 

Bei Vergehen gegen die Gewässer- und Umweltschutzbestimmungen ist von jeder​mann sofort die Polizei zur Abklärung des Sachverhaltes zu benachrichtigen oder Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Bei Übertretungen des Schutzzonenreglements ist der Verursacher schriftlich durch die Aufsichtsbehörde (Gemeinderat oder das von ihm bestimmte Organ) unter Straf​an​drohung gestützt auf Art. 71 des Gewässerschutzgesetzes zu mahnen. Im Wieder​holungsfall ist beim Amtsstatthalteramt oder bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Auf die erneute Zuwiderhandlung gegen eine an den Verursacher gerichtete Einzelverfügung ist dringend hinzuweisen.

Bei Vergehen gegen die Gewässerschutzbestimmungen und bei einer Androhung einer Strafanzeige wegen Übertretungen des Schutzzonenreglements ist in jedem Falle auf die Strafbestimmungen gemäss Artikel 69 bis 73 des Gewässerschutz​gesetzes vom 24. Januar 1991 hinzuweisen.

Bei Vergehen gegen die Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes, insbesondere der Chemikalienrisikoreduktionsverordnung, ist in jedem Falle auf die Strafbestimmungen gemäss Artikel 60 bis 62 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 hinzuweisen.

Datum:
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